
Friedhofsverwaltung

Reihengrab Wahlgrab Reihengrab Wahlgrab
Erwerb des 

Nutzungsrechts inkl. 

Pflege für die 

gesamte 

Nutzungsdauer 827,00 € 993,00 € 316,00 € 380,00 €

Grundgebühr 1.417,00 € 1.700,40 € 1.417,00 € 1.700,40 €
Grabbereitung/ 

Beisetzung 448,00 € 448,00 € 149,00 € 149,00 €

Summe 2.692,00 € 3.141,40 € 1.882,00 € 2.229,40 €

Gebührenübersicht Rasengräber

Für weitere Fragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter Tel. 02941/ 980-498, -

490 und -430 gern zur Verfügung.

Die Grundgebühr sowie die Grabbereitung sind für jeden Bestattungsfall zum 

Zeitpunkt der Bestattung zu zahlen.

Sofern mehrere nebeneinanderliegende Wahlgrabstellen erworben werden, ist die 

Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes je Grabstelle zum Zeitpunkt des Erwerbs 

zu entrichten.

Reihengräber haben eine Nutzungsdauer von 25 Jahren und sind nicht verlängerbar.

Wahlgräber haben eine Nutzungsdauer von 30 Jahren und sind verlängerbar. Hier 

besteht die Möglichkeit mehere nebeneinanderliegende Grabstellen zu erwerben.

Bei den Wahlgräbern für Urnen kann nur eine Urne je Grabstelle beigesetzt werden. 

Sollten zwei (oder mehr) Urnenbestattungen gewünscht werden, können zwei (oder 

mehr) nebeneinanderliegende Grabstellen erworben werden (Familiengrabstätte).

Rasensarggräber Rasenurnengräber

Die Beisetzung von mehreren Familienangehörigen nebeneinander ist nur bei den 

Wahlgräbern möglich.

Bei den Wahlgräbern für Sargbeisetzungen kann ein Sarg und eine Urne oder zwei 

Urnen in einer Grabstelle beigesetzt werden. Sollen zwei (oder mehr) 

Sargbestattungen gewünscht werden, können zwei (oder mehr) 

nebeneinanderliegende Grabstellen erworben werden (Familiengrabstätte).


